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.H85S.

Monttementspreis:
Für die Stadt Solo-

thurn:
Kalbjährl. Fr 4 50.
vierteljährig Fr 2 25

Franco für die ganze
Schweiz:

Aalbjährl, : Fr, 5, -Vierteljahr!: Fr, 2. 90,
Für das Ans land pr,

Halbjahr franco:
Für ganz Deutschland

» Frankreich Fr, 0,

cìviVelZerijcke
Zilir Italien Fr, 5, 50.
zür Amerika Fr, 8,50.

Kirchen-Ieitung.
Kinrücknngsgebühr:

10 Cts. die Petitzcile
(3 Pfg. RM. für

Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag

1 Bogen stark.

Briefe und Gelder
franco.

Adresse
der KrMschöfe undMchöfe Mierns

an König Ludwig li.
II.

(Freisetzung,)

Auf Tiefste haben wir gleichzeitig zu

beklagen, daß bei aller Fürsorge, welche

die königlich baierische StaatSregierung

unleugbar dem Schulwesen zuge-

wendet hat, das Recht der Kirche auf die

Schule vielfach mißachtet worden ist, und

ihr berechtigter Einfluß auf dieselbe mehr

und mehr verdrängt wird.

Diese höchst betrübende Thatsache zu

ignoriren, wird nnS geradezu unmöglich,

wenn wir einerseits die hohe Aufgabe er-

wägen, welche katholischen Bischösen im-

wer und besonders heutzutage in Betreff
des Unterrichts und der Erziehung der

katholischen Jugend gestellt ist. andererscits

aber den geringen Einfluß in Betracht

ziehen, der uns eben jetzt auf genanntem

Gebiete in unserem Vaterlande noch be-

lassen wird.

„Unter denRechten derKirche
steht obenan daö göttliche
Recht der Lehre und Erzie-
hung. Sie kann nimmer sich

lrennen von dem Bewußtsein
des ihr für alle Zeitcn vo m

Herrn selbst gewordenen gött-
lichen Auftrage«: Gehet hin
und lehret alle Völker, tau-
fet sie im Namen des Vaters,
des SohneS und des heiligen
Geistes, undlehretsieAlles
halten, waS ich euch gesagt
hab e."

Mit diesen Worten begannen die deut-

schen Bischöfe, im stürmischen Jahre l 848

zu Würzburg versammelt, den Nachweis

des göttlichen Rechtes der Kirche auf die

Schule. Mit diesen Worten haben >re

aber zugleich eine der heiligsten Pflichten

des katholischen Episkopats in allen Län-

dern und zu allen Zeiten ausgesprochen.

Denn ist die Kirche in Wahrheit die von

Gott bestellte Lehrerin der Religion; hat

sie die Sendung von oben, die religiöse

und sittliche Belehrung und Erziehung der

katholischen Jugend zu leiten und zu ord-

nen und gleichzeitig aus dem ganzen Un-

terricht all DaS fern zu halten, was dem

übernatürlichen Wohl und Ziel der Ju-

gend nachtheilig ist, — eine Ausgabe,

welche die Kirche laut Zeugniß der Ge-

schichte stet« gelöst hat. als die Mutter,

alö die erste Gründerin, als die sorgsâl-

tigste Pflegerin der christlichen Schule: so

resultirt daraus für die katholischen Bi-

schöfe und zwar als ein wesentlicher, un-

verlierbarer Theil ihres heiligen Amtes die

Pflicht, zu wachen über Unterricht und

Erziehung der Jugend, und mit allen

Kräften dahin zu wirken, daß die religiöse

Grundlage auf allen Stufen des Unter-

cichtö wie der Erziehung stets lebendig er-

halten und unversehrt bewahrt, und dort

neu belebt und bekräftigt werde, wo irgend-

welche Verhältnisse sie geschwächt oder ver-

kümmert haben. Und obliegt ihnen diese

Pflicht Gott gegenüber, von dem sie das

apostolische Amt haben und von dem sie

einst gerade über diesen Theil deö Amtes

strenge Rechenschaft geben müssen, so auch

gegenüber dem katholischen Volke, das auf

der Bischöfe Pflichttreue bauend, erwar-

tet, daß sie wie Väter über ihrer

Kinder Glauben und Sitten wachen und

mit Kraft Alles beseitigen, was dem re-

ligiösen Sinn und Leben, und darum dem

zeitlichen und ewigen Wohle derselben,

vorzüglich im Stande der Unmündigkeit

Gefahr und Schaden bringen könnte.

Diesem hehren Pflichtgefühl entstammte

die ausführliche Darlegung, welche vor

nahezu 25 Jahren die sämmtlichen Ober-

Hirten Baiernö, gestützt aus Art. V. des

Konkordates auch in Betreff der Schule

in ihrer zu Freising vereinbarten Denk-

schrift an Allerhöchstihren seligen Vater,
weiland König Mar II. vertrauensvoll

gerichtet haben. Und von demselben Be-

wußtsein getragen, haben wir selbst oder

unsere Vorgänger im bischöflichen Amte

wiederholt an Euere Königliche Majestät

unS mit Bitten und Vorstellungen in aller-

tiefster Ehrfurcht gewendet, wie dies na-

mentlich in den Jahren 1364, 1865,
1867 und zuletzt 1873 geschehen ist.

Die allerehrfurchtövollst unterzeichneten

Oberhirten müssen aber vor Euerer Maje-

stät mit Schmerz aussprechen, waS dem

ganzen Lande nicht unbekannt ist. Bis

zur Stunde ist von Euerer Königlichen

Majestät StaatSministerium der Kirche

nicht ihr volles Recht in Betreff der

Schule geworden.

Zwar ist es nicht dahin gekommen,

daß die Trennung der Schule von der

Kirche, wie sie eine antikirchliche und anti-

christliche Bewegung seit Beginn dieses

Jahrhunderts, und neuestenS seit dem Jahre

1863 fast in allen Ländern anstrebt, durch

ein Gesetz sanktionirt wurde: aber dem

Drängen dieser Bewegung wurde lhatsäch-

lich Schritt um Schritt nachgegeben, bis

herab in die jüngsten Monate dieses JahreS.

Wir schweigen darüber, daß durch die

ohne allen denkbaren Anlaß vor noch nicht

zwei Jahren erfolgte Zurücknahme der

höchsten Entschließung vom 8. April 1852,

den Vollzug des Conkordates betreffend,

auch die darin gegebene allgemeine Zu-

sicherung wohlwollenden Entgegenkommens

in Sachen der Schule einfach beseitigt

wurde. Desto nachdrücklicher müssen wir

einzelne Maßnahmen hervorheben, durch

welche in neuester Zeit auch in Baiern

die Wirksamkeit der gottgesetzten Organe

und ihr Einfluß auf die Schule, Letzteres

nicht bloß indirekt, sondern direkt, schwer

geschädigt worden ist.

WaS nun zunächst die Volksschule
betrifft, so haben die allerehrfurchtSvollst

Unterzeichneten an Euere Königliche Maje-

stät unterm 12. September 1873 eine

gemeinsame ehrfurchtsvollste Vorstellung

gerichtet, und darin um angemessene Mo-

Visitation der allerhöchsten Verordnung

vom 29. August desselben JahreS, „Er-
richtung der Volksschulen und Bildung

von Schulsprengeln betreffend", in aller

Ehrfurcht gebeten. Nach katholischer Aus-

fassung gibt es ja keine Möglichkeit, die

hohen Ziele der Volksschule zu erreichen,

als mittelst k a t h oli scher Volksschulen,

wobei dem etwaigen Begehren anderer

Confessionen nach Schulen ihrer Confession

in keiner Weise entgegen getreten wird.
Aber zur Zeit ist jener allerehrsurchtS-

vollsten Vorstellung eine Berücksichtigung

Seitens der königlich baierischen Staats-
regierung nicht zu Theil geworden

Inzwischen wurden mehrfach weltliche

KeeiSschulinspektoren, und auch weltliche

Distriktsschulinspektoren aufgestellt, die

Vorstände der Schullehrerseminarien all-

mälig lalsirt, für die Lehrer sogenannte

Fortbildungskurse organistrt, wobei den

Distriktsschulinspektoren fast jeder Einfluß

entzogen ist. Endlich wurden solche Fort-
bildungSschulen an vielen Orten auch für
die noch feiertagsschulpflichtigen Knaben

eingeführt, ohne daß dem geistlichen Lokal-

schulinspektor auch nur der geringste Ein-

fluß oder die, wie sich in einzelnen Fällen

bereits gezeigt hat, so nothwendige Controle

deS Unterrichtes gegönnt wäre.

Und doch ist gerade in der Volksschule

die Erziehung auf religiöser Grundlage

und der mit den Grundsätzen des Glau«

bensbekenntnisseö streng harmonirende Un-

terricht unstreitig die Hauptsache. Da
sollen ja die Grundpfeiler aufgebaut wer-

den, aus denen das ganze künstige Leben

des Christen sicher ruhen kann. Nur dann

werden auch die begründeten und eben jetzt

sich mehrenden Klagen über die religiöse

und sittliche Entartung verstummen, welche

nach trauriger allgemeiner Erfahrung die

Jugend bereits erfaßt hat und den Fonds

christlicher Sitte im Volke und dadurch

auch die feste Basis staatlicher Ordnung

zu zerstören droht.

Indem wir daher unsere gemeinsame

allerehrfurchtSv ollste Vorstellung vom 12.

September 1873 in ihrem ganzen Um-

fang erneuern, bitten wir zugleich Euere

königliche Majestät, daß von Allerhöchst-

ihrem Staatsministerium nicht bloß alle
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dem hohen Ziele der Volksschule entgegen-

stehenden Hindernisse nach Thunlichkeit be-

festigt, sondern auch positiv alle Maß-

nahmen getroffen werden mögen, welche

die christliche, die katholische Erziehung in

der Volksschule — eines der größten Gist

ter im christlichen Staate — zu fördern

und zu steigern geeignet sind.

Indeß auch bezüglich der sogenannten

Mittelschulen sehen sich die aller-

ehrerbietigst Unterfertigten veranlaßt, über

die offenbare Schwächung des religiösen

Elementes in Erziehung und Unterricht

Klage zu führen. Wir sehen ganz davon

ab, daß der Charakter der Gymnasien,

welche bis in die neueste Zeit noch größ-

tentheilS konfessionelle Anstalten waren,

fast dnrchgehends verändert worden; daß

bei Aufstellung von Religionslehrern für

dieselben den kirchlichen Behörden fast nur
mehr die canonische Mission nach der Er-

nennung geblieben ist; daß endlich in dem

neugebildeten obersten Schulrath, dem ein

so weitgehender Einfluß auf das ganze

Studienwesen in Baiern gewährt wurde,

auch nicht die Spur einer kirchlichen oder

geistlichen Vertretung sich findet.

Dagegen möge Euerer königlichen Maje-

stät Allerhöchstes Augenmerk ausdrücklich

auf einige Bestimmungen hingelenkt wer-

den, die sich in der höchsten Verordnung

vom 20. August 1874, die Schulordnung

für die Studienanstalten und Ncalgym-

nasien im Königreiche Baiern betreffend,

und in einer nachträglichen Verordnung

hiczu vom 29. August d. I. vorfinden.

Unsere allerehrfurchtsvollste Gesammt-

Vorstellung vom Jahre 1865, den Ge-
s ch i ch t s u n t er r i ch t an den höheren

BildungSanstalten betreffend, hatte bisher

eine höchste Bescheidung nicht erfahren und

einen Erfolg nicht erzielt. Statt dessen

verfügt die erwähnte Schulordnung Titel

II. § 14 einfach, daß eine Scheidung des

Geschichtsunterrichtes nach der Confession

der Schüler nicht stattfinde, und die im

Nachgang hiezu erlassene höchste Ministe-

rialentschließung vom 29. August d. I.
läßt folgerichtig auch die bis dahin ein-

gehaltene Unterscheidung zwischen Lehr-

büchern der Geschichte für Katholiken und

Protestanten in Wegfall kommen.

„Königliche Majestät! Die Geschichte

ist kein neutrales Gebiet, auf welckM ssch

gläubige und ungläubige Forscher, katho-

lische wie protestantische Schriftsteller in

allwcg friedlich die Hand reichen könnten.

Nach uralter und immer gleichmäßiger

Erfahrung prägt sich vielmehr abgesehen

oon gewissen feststehenden Thatsachen in

edem geschichtlichen Erzeugniß die persön-

liche Richtung deö Autors ab, und es

gibt darum — und wird es immer geben

— eine christliche und unchristliche, eine

katholische und unkatholische GeschichtSauf-

fassung und Geschichtödarstellung. Daraus

folgt aber der begründete Anspruch der

katholischen Kirche, daß keinem Katholiken

protestantischer Geschichtsunterricht gleich-

sam aufgezwungen werde. Mit Recht kann

darum die Kirche in Betreff der Mittel-
schulen, wo eine freie Wahl deS Lehrers

für den Lernenden unmöglich ist, verlan-

gen, daß ihre noch unmündigen Glieder

gegen die Gefahren, welche ein unkatho-

lischer Geschichtsunterricht mit sich führt,

durchaus gewahrt werden, auf daß nicht

wie gegen die Studirenden selbst, so auch

gegen die katholischen Eltern ein schreien-

des Unrecht geschehe, wenn ihre Kinder

an den Anstalten, welchen sie dieselben

vertrauensvoll zur Bildung übergeben ha

ben, durch einen unkirchlichen Geschichtet-

unterricht an ihrem katholischen Glauben

geschädigt und des frischen katholischen

Lebensallmälig verlustig gemacht würden!"

(Schluß folgt.)

Die Pastoralkonferenz des Kantons
Holothnrn an den ho hell Kan-

tonsrath dieses Kantons
in der Angelegenheit des Herrn Chri-
stian Wetterwald, Pfarrer in Grctzen

bach.

Tit. Herr Kautonsrathspräsideut!
Tit. Herren Kantonsräthe!
Die hohe Regierung unterbreitet Jh-

neu in dieser Ihrer gegenwärtigen Si-
tzung einen Antrag auf Abberufung des

Herrn Pfarrers Ehr. Wetterwald von
seiner Pfarrpfründe.

Der Schwerpunkt der gegeil Hrn.
Pfarrer Wetterwald erhobenen Klage
liegt darin, daß dieser eine vor Hrn.
Herzog in Ölten geschlossene Ehe ka-

tholischer Brautleute als kirchlich un-
gültig erklärte und revalidirte, d. h.
eine bürgerlich gültige Ehe in eine auch

kirchlich gültige verwandelte. In dieser

Handlungsweise des Hrn. Wetterwald
findet der Tit. Regierungsrath „eine
'chwere Verletzung der Amts-
Pflicht, e i n e o f f e n b a r e V e r-
höhnung der bestehenden Ge-

etze, eine Gewaltthat gegen
das Gewissen, einen Akt ro-

er Intoleranz und eine
Störung des k o nf e s si o n e l-
len Friedens."

1. Hr. Pfarrer Wetterwald ist Prie-
ster der römisch-katholischen Kirche; als
solcher hat er die Pflicht, die Vor-
schriften und Gesetze seiner Kirche in
seinen Amtshandlungen zu beobachten,

er hat sich hiezu eidlich verpflichtet. Die
römisch-katholische Kirche betrachtet nun
nach der Lehre des Concils von Trient
eine Ehe zwischen Katholiken, die nicht
vor dem rechtmäßigen Pfarrer geschlossen

worden, als ungültig. Weil Hr. Her-
zog, welcher seinen Anstritt aus der

römisch-katholischen Kirche förmlich er-
klärt hat, nicht als rechtmäßiger römisch-
katholischer Pfarrer gilt, so war die vor
ihm geschlossene Ehe der Brautleute
Schenker - Schenker nach katholischem
Glauben ungültig. Hr»Pfarrer Wet-
terwald hat also, weit entfernt eine

Amtspflicht verletzt zu haben, nichts An-
deres gethan, als was ihm Amtspflicht
und Eid geboten.

2. Hr. Wetterwald hat nach unserer
Ueberzeugung auch kein bestehendes

staatliches Gesetz verletzt. Er hat die

bürgerliche Gültigkeit der fraglichen Ehe
nie bestritten, vielmehr dieselbe in seiner
Verantwortung auf's Bestimmteste auer-
kannt und damit auch zugegeben, daß
bei dieser Eheschließung die bezüglichen
bürgerlichen Vorschriften befolgt worden
seien.

Es handelte sich darum keineswegs
um die bürgerliche, sondern nur
um die kirchliche Gültigkeit der

Ehe; und dabei waren nicht die flaat-
lichen Gesetze — denn diesen war schon

Genüge geleistet — sondern lediglich die

kirchlichen Vorschriften maßgebend. Eine
bürgerlich gültige Ehe ist nicht im-
mer zugleich auch k i r chli cl> gültig
So gilt eine nur civiliter ge-
schlossene Ehe als kirchlich ungültig.
Wollte daher ein so getrautes Ehepaar
aus der Hand eines römisch-katholischen
Priesters ein hl. Sakrament empfangen,
so dürfte dieser nur unter der Bedin-
gnng dazu Hand bieten, wenn die Ehe-
leute sich bereit erklärten, ihre bürgerlich
gültige Ehe in eine auch kirchlich gül-
tige verwandeln zu lassen. Der Tit.
Negiernngsrath aber müßte von seinem

gegen Hrn. Wetterwald eingenommenen
Standpunkte aus conseqneuter Weise ge-
gen solche Priester einschreiten, sie der

Amtspflichtverletzung und der Verhöh-
nung bestehender Gesetze anklagen. Welch'
traurigen Zuständen der Kanlon Solo-
thnrn bei diesen Voraussetzungen ent-
gegengehen würde, — denn mit dein

nächsten Jahre tritt die Civilehe wirk-
lich in Kraft, — bedarf keines Be-
weises.

3. Wir müssen auch den gegen Hrn.
Wetterwald erhobenen Vorwnrf „der
Gewaltthat gegen das Gewissen und
der roheil Intoleranz" als unbegründet
bezeichnen. Wenn ein Priester zu einem
Kranken, der römisch-katholisch fein will,
berufen wird, um denselben auf den

ernsten Gang in die Ewigkeit vorznberei-
ten, und bei diesem Anlasse ihm Pflicht-
gemäß Mittel und Wege angibt, wie er
sich der Tröstungen der hl. Religion
würdig machen könne, so kann doch

hierin weder Gewissenszwang noch In-
toleranz erblickt werden, besonders wenn

die Belehrung, wie es hier der Fall war,

in mildester und schonendster Weise ge-

schieht. Dagegen möchten wir wohl zu

bedenken geben, ob nicht in der Zumu-
thung, ein Priester solle die hl. <sakra-

mente g e geir seine Ueberzeugung, g e-

gen sein Gewissen spenden, ein An-

griff auf die durch die Buudesverfas-

sung gewährleistete Glaubens- und Ge-

Wissensfreiheit liege. Eine solche Zum«-
thung aber glauben wir im regierungs-
räthlichen Entscheide gegen Hrn. Wet-

terwald zu finden.

Wir möchten Sie zudem daran eriu-

ncrn, daß unser noch in Kraft beste-

hendes C.-G.-B. in W 109 und 117 ans

Gewissen und Ueberzeugung des Pfar-
rers schonende Rücksicht nimmt, indem

die dort angeführten Bestimmungen den

Brautleuten für die Fälle, in welchen

der Pfarrer eine Ehe nach seiner prie-

sterlichen Pflicht nicht auskünden oder

einsegnen darf, andere Auswege eröfs-

neu. Endlich erinnern wir Sie noch

an einen Entscheid des h. Obergerichts
unseres Kantons. Vor einigen Jahren
wurde ein Priester wegen Ehrenkrän-
knng angeklagt, weil er einem Pfarr-
kinde die Kommunion an der Kommu-
nionbank nicht spendete. Das Tit. Ober-

gericht aber hat den betreffenden Pfarrer
freigesprochen, weil er als katholischer

Priester nach seiner Pflicht gehandelt-
Es schonte somit auch in diesem Falle
die oberste Gerichtsbehörde Ueberzeugung
und Gewissen eines Priesters.

Wie Hr. Wetterwald durch seine rein
private Handlung im Hause Schenker
den confessionellen Frieden gestört haben

solle, können wir um so weniger einse-

Heu, als das Ehepaar bewußt »nd

freiwillig der Revalidation der

Ehe zustimmte. Dieser Störung des

coufessiouellen Friedens und eines Aktes

der Intoleranz hat er sich auch dew

„ Altkatholicismns " gegenüber nicht

schuldig gemacht, indem man doch von

einem r ö m i s ch - katholischen
Priester nicht verlangen kann, daß er

den „A l t k a t h o l i c i s m u s" ancr-
kenne.

Tit. Herr Kantonsrathspräsident!
Tit. Herren Kantonsräthe! Der Ve-

schluß und Antrag des Tit. Regierungs-
rathes gegen Hrn. Wetterwald verstößt
aber nicht blos gegen die Glaubens- und

Gewissensfreiheit, sondern schließt zn-

gleich auch einen Eingriff in das ei gensts

innere Leben der Kirche in sich. Es ist

lediglich Sache der Kirche zu bestich-

men, unter welchen Bedingungen ei»

Sakrament gespendet werden MN und

darf. Darüber dürfte kein Zwe <--fel wal-'
ten. Der gegen Hrn. Wetterwald vor-
liegende Entscheid dagegen vindic irt i>n

Grunde dem Tit. Regierungsrathe resp'
dem Staate das Recht, die Bedingungen
des Empfanges und der Spendung des
Sakramente festzusetzen. Hätte aber der

Staat dieses Recht, so wäre die Kirckfl
ihrer Selbstständigkeit und F reihcit völ-

lig beraubt. Auch in dieser Beziehung



^'scheint der rcgicrungsräthliche Entscheid
von der größten Tragweite. Und dieses
'st auch der Hauptgrund, weshalb wir
gegenwärtige Eingabe an Sie zu richten
u»s für verpflichtet halten.

Daß der Tit. Negiermigsrath sich zu
flusfälleu gegeu die ganze Amtsthä-
tigkeit des Beklagten hat verleiten lasfeu,
'Nüssen wir um so mehr bedauern, als
Hr. Wetterwald, der als pflichttreuer
Priester allgemein bekannt ist, nicht sei-
"er ganzen Amtsthätigkeit wegen einge-
"agt und zur Verantwortung gezogen
wurde, sonder nur wegen des Vorgan-
grs im Hause Scheuker.

Sollte endlich der Vorwnrf, den die
i)> Regierung einem Theile der römisch-
katholischen Geistlichkeit macht, als ob

1 ^eselbe „systematisch die Autorität der

staatlichen Gesetzgebung untergrabe und
durch Pflanzung von Haß und religiö-
si'n Fanatismus die Bevölkerung gegeu

rusauder aufhetze," uns betreffen, so

wüssen wirdeuselben anf's Entschiedeudste
zurückweisen. Wir sind uns bewußt, die

Pflichten gegen den Staat stets erfüllt
z» haben und werden, wie wir wieder-
holt schvil versichert, auch künftighin
unsere Bürgerpflichten getreu zu erfüllen
suchen. Daß wir aber gegen unser Ge-
wissen und unsere Priesterpflicht handeln,
werden Sie uns nicht zumutheu wollen.

Tit. Herr Präsident! Tit. Herreu
Kantonsräthe! Wir sind am Schlusie
unserer Zuschrift angelangt. Es ist
unsere Ueberzeugung, daß Hr. Wetter-
Wald im vorliegenden Falle den Gesetzen
der katholischen Kirche gemäß, also nach

Pflicht gehandelt, daß er hiebei keine

staatlichen Gesetze verletzt und noch we-
Niger einer Gewaltthat gegen das Ge-
wissen, eines Aktes roher Intoleranz
Und der Störung des konfessionellen
Friedens sich schuldig gemacht hat. Wir
glauben zugleich nachgewiesen zu haben,
daß der regiernngsräthliche Antrag einen

Eingriff in die Glaubens- und Gcwis-
stnsfreiheit und insbesondere in das in-
"erste Wesen und Leben unserer Kirche
in sich schließt. Deßwegen stellen
wir a > S i e d a s G e s uch, auf
den Autrag des Tit. Regie-
r u n g s r a the s bezüglich H r u.
Wetterwald nicht eintreten
Zu wollen.

Tit. Herr Kantonsrathspräsident Tit.
Herren Kantonsräthe! Sie stehen vor
einer Frage von hoher Wichtigkeit. Ne-

ügiöse Stürme und Zerwürfnisse, welche
die Kraft und das Mark des Landes

aufzehren drohen auch in unsern Kau-
ion einzudringen. In Ihrer Hand
liegt es, Friede und Eintracht Ihren
Mitbürgern zu sichern, indem Sie es

"ussprechen, daß jede religiöse Ge-

"ossenschaft, auch die römisch-
katholische, lebe und sich i" ihmn
Gebiete frei bewege. Entsprechen
Unserm Gesuche, so wird jeder wahre
Freund unseres Vaterlandes Ihnen
Dank wissen.

Indem wir noch einmal Ihnen, Hoch-

geachtete Herrn, unsern Eingabe zur
wohlwollenden Berücksichtigung empfeh-
len, versichern wir Sie unserer ausge-
zeichneten Hochachtung.

Im Namen der Pastoralkonfercnz kes

Kantons Solothurn:
Der Präsident:

K. Kistger, Pfarrer in Erlinsbach.
Der Aktuar:

Franz Schumacher,
Pfarrer in Nicdergösgen.

Eingabe des Hochm. Hrn. Pfarrers
Christian Wetterwald

Ml den h. Kmitoilsrath von Solothurn.

HocHeaclileter Hr. Prtisideut deS KantonSrathcd!

Hoet'gcachtcte Herren KantouSrälhe!

u?«er dem 26. Oktober abhiu hat
die hohe Negierung den Unterzeichneten
in seinen Funktionen als Pfarrer der

Kirchgemeinde Gretzenbach eingestellt und

beantragt heute Ihrer hohen Behörde
meine Abberufung von der Pfarrpfründe,
und zwar: ^

1. weil ich die Pflicht, meine Pfarr-
augehörigen religiös und sittlich

zu erziehen, verabsäumt, und
2. statt dessen meine ganze Amtsthä-

tigkeit seit langem dahin solle ge-

richtet haben, die Pfarrangehörigen
aufzuhetzen und Grundsätzen der

Verfolgung und der Intoleranz
Geltung zu verschaffen;

3. weil ich die Ehe der, von Hrn.
Herzog in Ölten getrauten Jakob
lind 'Chrysilla Scheuker, meiner

Pfarrkinder, als ungültig solle er-
klärt haben;

4. weil ich der Frau Scheuker die

Spendung der Sterbesakramente,
ohne vorherige nochmalige Trauung,
verweigert, und

5. dadurch die schwerkranke, ihrer
„Verstandeskräfte damals beraubte"

Frau Schenker geängstigt und in
ihrem Gewissen vergewaltigt haben

soll; endlich
6. weil ich die Trauung der Schenker

am Krankenbett wirklich vorgenom-
men habe.

Hochgeachtete Herren Kantonsräthe!
Die hohe Regierung, als meine Anklä-
gerin, fordert Sie auf, im Hinblick auf
diese Anklagen, Ihr „S ch uldi g" über
mich auszusprechen und gleichzeitig die
schwerste Strafe, die einen Ehren-
mann und Priester- treffen kann, über
mich zu verhängen: Sie sollen mich
amtlich vor meinen geistlichen Mitbrü-
dern, vor meinen Pfarrkindern und vor
aller Welt als verfolgungssüchti-
gen Fanatiker und pflichtver-
g e s scnen Priester erklären, und
gleichzeitig aus meinem Wirkungskreise
mich hinausstoßen; — d. h. meine Ehre
soll mir genommen, meine Existenz ver-
nichtet, mein Lebensglück zerstört werden.

Biil ich auch nur ein einzeln stehen-

der, armer Priester, und mag es auch
den planmäßigen Anschuldigungen und
Veldächtigungen Einzelner gelungen
sein, mich der öffentlichen Meinung als
einen Menschen zu denunziren, dem wc-
der Rücksicht noch Mitleiden gebühre, so

werden dennoch Sie, deß' bin ich über-
zeugt, in dieser, d a s L e b e n s g l ü ck

e i n c s M a n n e s entscheidenden Frage
keinen Richtersprnch fällen, ohne vorher
Schuld oder Unschuld reiflich und all-
seitig erwogen, also auch nicht, ohne den

so schwer Angeklagten, gegenüber seinen,

mächtigen Ankläger, angehört zu haben.

4U I. Diesen Vorwurf, der in der

Anklage durch keine einzige
Thatsache begründet wird, glaube

ich nicht zn verdienen. Weder die geist-

liche, noch die weltliche Behörde hat mir
jemals, während meiner 16jährigen
Pfarrverwaltung, auch nur den leisesten

Vorwurf wegen Versäumniß meiner
Amtsobliegenhciten in religiöser oder in
sittlicher Beziehung gemacht, so daß ich

mit Erstannen frage, wie und ans welche

Denunziation hin die hohe Negierung
dazu komme, mich nun auf einmal des

Mangels an Eifer für die katholische

Religion und Sittlichkeit anzuklagen!

^<1 2. Wäre ich der intolerante,
verfolgungssüchtige Volksaufhetzer, als
welche» mich die hohe Regierung Ihnen
darstellt, so müßten doch wohl die Zn-
stände in der Gemeinde Gretzenbach dieß

beweisen. Allein von außergewöhnlichen
religiösen Reibungen und gegenseitiger

Befehdung daselbst ist mir schlechter-

dings nichts bekannt, und vollends haben

boshafte Eigenthumsbeschädigungen, Häu-
serbesudelungen, Demolirung von Bet-
sääleir, Bcohrfeigung andersgesinnter

Priester auf öffentlicher Straße u. dergl.,
wie das anderwärts, in diesen Zeiten
religiöser Aufregung vorgekommen, mei-

nes Wissens in Gretzenbach niemals

stattgefunden.

3. In meiner Verantwortung
an die hohe Regierung vom 20. Okt.,
welche ich hier ur allm ihren Theilen
aufrecht erhalte und bekräftige, habe ich,

bezüglich Gültigkeit der fraglichen Ehe,

deutlich unterschieden und es mrt aller

Bestimmtheit in Abrede gestellt, als

hätte ich sie auch für bürgerlich
ungültig erklärt.

M 4. Die hohe Regierung behanp-

tet: Frau Scheuker habe mich nicht an's

Krankenbett berufen und sei zudem wäh-

rend meines Besuches nicht mehr im

Besitze ihrer Verstandeskräfte gewesen.

Wie mir nun in demselben Aktenstücke

die bedingungsweise Verweigerung
d c r S t e r b c s a k r a m e u t e an eine

Person, die gar nicht bei Verstand ge-

wesen sein, und die Sakramente an-

fänglich gar nicht und nachträglich nur
sehr gleichgültig verlangt haben soll, zur

„schweren A m t s p fli ch tve r l e-

tzu n g
" au gerechnet werden kann, ist

mir unerklärlich! — Sodann scheint der

hohen Regierung entgangen zu sein, daß

nach kirchlicher und staatlicher Rechts-

Praxis die bedingungslose Sa-
kramentsspeudung nichts weniger denn
als Amtspflicht betrachtet wird, wie
dieß ein bekannter, beinahe einstimmig
ger Nechtsspruch des solothurnischen
Obergerichts aus den 60ger Jahren be-

züglich eines analogen Falles in Hol-
derbank, deutlich beweist!

^.6 ö. Die hohe Regierung behaup-
tet, ich hätte die kranke Schenker durch

„ A e n g st i g u n g " zur schließlichen
Einwilligung in die Vornahme der
Trauung genöthigt und diese „That-
sachc" in meiner Verantwortung vom
20. Oktober eingestanden. Allein,
was die hohe Regierung, offenbar aus
Versehen, als „ E i ng e st ä n d n i ß "
bezeichnet, das lautet in der erwähnten
Verantwortung, wie folgt:

„Was schließlich die Anklage be-

trifft, ich hätte d i e E h ele n te in
Angst versetzt, „so muß ich auch
„diese als vollständig unbegründet zn-
„rückweisen. Der Zustand der Kran-
„kcn war, so viel ich von der ärzt-
„lichen Aussage erfahren und bei mei-
„nein Besuche selbst wahrzunehmen
„glaubte, ein in hohem Grade bedenk-

„sicher, so daß ich die elementarsten
„Begriffe der „Menschlichkeit und
„der Pastoralklughcit hätte ignoriren
„müssen, um mir eine — „Aengsti-
„gung" der Kranken in dieser Lage
„zu Schulden kommen zu lassen.
„Uebrigens scheint mir schon die er-
„freuliche Thatsache, daß nach Vor-
„nähme meiner kirchlichen Funktio-
„neu am Krankenbette der Gesund-
„Heilszustand der Frau Scheuker sich

„nicht nur nicht verschlimmert, son-
„dern von Stunde an sich verbessert
„hatte, die Behauptung, ich hätte die
„Kranke geängstigt und durch Gewis-
„seusvorhalte draugsalirt, wesentlich
„zu entkräftigcn.

Auch den Vorwurf der „Gewalt
that gegen das Gewissen"
weise ich mit aller Bestimmtheit zurück,
da gerade mein Verfahren dazu diente,
das Gewissen der schwer kranken Person
in Ordnung zu bringen und ihr zu in-
uerem Trost und Frieden zu verhelfen.
Und daß ich diesen Zweck, wenigstens
für jene Tage, wirklich erreicht hatte,
das beweist die Aussage der Kranken,
welche sie bald nach der Trauung und
dem Empfang der hl. Sakramente vor
mehreren, sie besuchenden Personen ge-
than hat „fie sei nun doch recht
froh, daß Alles in Ordnung
gebracht und so gut abgelaufen
sei." — Also gerade das Gegentheil
von Gewaltthat gegen das Gewissen lag
in meiner fraglichen Handlungsweise,
zu der ich überdies; auch durch'mein
Gewissen verpflichtet, also auch be-
rechtigt war. Oder — hat etwa nur
der katholische Seelsorger keinen Anspruch
darauf, daß er seinem, durch das Gesetz
Gottes und die Vorschriften seiner Kirche
uormirtenGewissen genügen dürfe?! —

Bei diesem Anlasse erlaube ich mir
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eine Bemerkung, welche für die Beur-
theilung des, von der hohen Regierung
Ihnen vorgelegten Ergebnisses der „amt-
lichen Untersuchung" entschei-
dend sein dürfte. Diese Untersuchung
ist erst etw a sechs Wochen nach
der eingeklagten That vorgenommen
worden, also zu einer Zeit, wo sich die

betreffenden Vorgänge in der Vor-
stcllung der betheiligten Ehelente
Schenker schon merklich anders, als in
der Wirklichkeit gestaltet haben moch-

ten, wobei wohl auch die vielfachen Ein-
und Zureden, tendenziösen Anfragen
und Besprechungen des Vorganges von
Seite gegnerisch gesinnter Personen we-
fentlich mitgewirkt haben. — Mögen
nun die Ergebnisse der „amtlichen Un-
tersuchung" (um deren Mittheilung an
mich ich vergeblich gebeten), wie immer
beschaffen sein: ich stelle denselben die

klarst bewußte und formellste Behaup-
tung entgegen: Die kranke Schen-
ker habe ich nicht geängstigt,
sie hat ruhig und in voll-
ständiger Freiheit in die
Vornahme derTrauung ein-
gewilligt und war damals
ihrer Verstandeskräfte in
je d e r B e zie h u n g mächtig (wie
denn überhaupt, laut Zeugniß glaub-
würdiger Personen, die Kranke während
der ganzen Dauer ihrer Leiden niemals
eine Spur von Geistesabwesenheit ge-
zeigt hat). Diese Behauptung, welche

ich als Ehrenmann hier Angesichts Jh-
rer hohen Behörde rückhaltslos aufstelle
und durch meinen Priestereid bekräftige,
dürfte denn doch, so scheint es mir,
auch gegenüber dem Ergebnisse der sehr

nachträglich eingezogenen amtlichen
Erkundigungen, Anspruch auf Glaub-
Würdigkeit haben.

(Schluß folgt.)

Iranz Lachat.
(Schluß.)

Die »Union suisse» war das streit-

barste Organ der katholisch-konservativen

Partei der Westschweiz, die Alliirte der

„StaatSzeitung" in Luzern. Beiden Preß-

organen machte der verhängnißvolle Aus-

gang des Sonderbundskrieges ein plötz-

licheS Ende. Franz Lachat wäre unrett-

bar verloren gewesen, würden die Radi-

kalen nach Uebergabe FreiburgS an die

„Eidgenossen" seiner habhaft geworden

sein. ES gelang ihm, doch nicht ohne

Zeuge schrecklicher Auftritte in den Gassen

FreiburgS zu werden, verkleidet zu ent-

kommen und unter großen Entbehrungen

und Leiden das Neuenburgiscke zu errei-

chen, wo erst wieder Sicherheit gegen ra-

dikalen Rachedurst zu hoffen war.

Franz LachatS Feder war nämlich keine

lauwässerige; st- schrieb ihre Gedanken

mit ätzender Kaustik und lebhafter Pole-

mik. Manche seiner politischen Artikel

waren Keulenschläge für die Gegner, und

schon, daß er volle sieben Jahre hindurch

gegen den Radikalismus (selbst den in

Genf nicht ausgenommen, dem damals

viele Katholiken huldigten) mit der ganzen

Wucht seiner Beredsamkeit, seiner Wissen-

schaft und seine« warmen Katholizismus
den Kampf geführt, war in den Augen

der Sieger ein Verbrechen, das zur Aech-

tung des ManneS hinreichte.

Mit der Niederlage des SonderbundeS

erlosch für Franz Lachat daher auch jede

Aussicht auf weitere Existenz und weiteres

Wirken in der Schweiz. Der Vertriebene

wandte seine Schritte nach Frankreich,

allwo er einige Zeit in Dijon ein republika-

nischeS Blatt herausgab, welchem aber der

Uebergang der franz. Republik zum Bona-

partismuS gleichfalls ein Ende machte.

Mit dem BonapartiSmus konnte Franz

Lachat nie sich befreunden; er entsagte

sohin der politischen Laufbahn, begab sich

nach Paris und wandte sich wieder den

theologischen Studien zu. Die erste Frucht

dieser Wiederaufnahme des frühern Fach-

studiumS war eben (185?) die zweite,

vermehrte Auflage der »Lxmdoliljiie cl<^

Mtilcr.» Namentlich aber fanden zwei

groß: Unternehmungen der weltberühmten

Verlagshandlung LouiS Vivos an Herrn

Lachat den gewachsenen und standhaften

AuSsührer und Meister. In diesen zwei

größern Werken bewährt er sich wie als

sprachgewandten und kritisch umsichtigen

Literaten, so auch als gründlichen Theo-

logen und klardenkenden Philosophen. DaS

eine Werk war eine, mit französischer

Übersetzung zur Seite, und mit sranzö-

sischem Kommentar unterhalb des Textes

versehene Ausgabe der Lumwu tkoo-
Io A i ou des hl. T h o m a S v. A q u i n,

16 Bände in Oktav umfassend (Paris,
1854—1861). Die wohlgelungene und

lichthelle Uebersetzung so gut als die er»

läuternden und oft die Gedanken des

Doctors uvAsIious in jtrefflicher Weise

umschreibenden und verarbeitenden Anmer-

kungen waren ganz geeignet, die in Frank-

reich's KleruS neu erwachende Lust und

Freude an diesem gigantischen Meisterwerke

der christlich-theologisch-philosophischen Wis-

senschaft zu nähren und zu fördern. Zeigte

sich Franz Lachat in der Uebersetzung als

scharfsinnigen Auffasser des großen schola-

stischen Kirchenlehrers und gewandten

Kenner und Meister der französischen

Sprache, so bewies er sich nicht minder

durch den sehr geschätzten Kommentar, der

allein 6 Bände füllen würde, als logischen

und tiefen Denker, als fähigen Schüler

des größten aller scholastischen Theologen

und Philosophen. Mit der Vollendung
dieses Werkes (im I. 1861) war Herrn
Lachat's Ruhm, soweit nur immer die

französische Sprache reichte, begründet. In
den letzten Lebensjahren dcS Herrn Lachat

war selbst von einer neuen, umgearbeiteten

und vermehrten Auflage die Rede und

Franz Lachat widmete neuerdings den

Studien des hl. ThoniaS viel Zeit und

Mühe; die Ungunst der Zeiten vielmehr

als ähnliche Publikationen von anderer

Seiten scheinen hindernd i» den Weg ge-

treten zu sein.

Die andere der erwähnten Unternch-

mungrn war eine Herausgabe der »Dou-

vros complètes cko Lossuet», streng kri-

tisch auf Grundlage der allerersten Aus-
gäbe und der in der Nationalbibljvthek

von Paris bewahrten Handschriften dcS

Autors gesichtet (c. 186Z). Nach dem

Urtheile der kompetentesten Recensenten

und Gelehrten war diese Edition eine

eigentliche literarhistorische Thatsache. Bos-

suet, dessen Reden zu gutem Theil entstellt

worden waren, ward sich selbst wiederge-

geben. Im berühmten ZeitungSblatt -Do

Dorrosponckevt» sagt Franlin über diese

von Franz Lachat besorgte kritische Aus-

gäbe der Werke BossuctS: „Herr Lachat

hat den Tert BossuetS mittelst der Ori-
ginalmanuscripte hergestellt; Theile, die

auseinandergerisien worden waren, wieder

in ihren ordentlichen Zusammenhang ge-

fügt; Predigten, die der Autor (Bossuet)

zu verschiedenen Zeiten modifizirt hatte, in

ihrer Integrität reproduzirt; es ist

gleichsam ein neuer Bossuet, oder besser,

eS ist erst jetzt der eigentliche Bossuet, der

hier vor uns steht. Zum ersten Mal kann

man einen zutreffenden und gerechten Maß-

stab an die Größe dieses Redner-Genie'S

legen." Erwähnen wir noch des Um-

standes, daß der Fürst der französischen

Literaturkritik, Saint-Beuve, in seinen

»Osusoriss äs iunäi- zwei bemerkenS-

werthe Kapitel dieser Ausgabe von BossuetS

Werken widmete.

Noch half Franz Lachat in der Buch-

Handlung von LouiS Vivös bei Korrektur

ausgezeichneter anderer VcrlagSwerke, sehr

geschätzt wegen seines Wissens, seiner-

großen Genauigkeit und seines rein fran-

zösischen StyleS. Diese Arbeiten waren

indessen sehr ermüdend; der bereits al-

ternde, obwohl noch rüstige Mann sehnte

sich nach Erholung und minder anstren-

gender Arbeit. Um 1867 herum begab

er sich deshalb zu seinem jüngern Bruder,

dem inzwischen zum Bischof von Basel

erhobenen Eugenius Lachat, nach Solo-

thurn, wo er bis zum auSgcbrochenen

religiösen Sturm vom Winter 1872 auf

1873 die meiste Zeit verbrachte. J>»

Jahre 1869 machte er eine längere Reise

durch Deutschland, Oesterreich und Ungarn

bis an die Türkei. Wir müssen noch

nachholen, daß Herr Lachat auch in London

bekannt war, etliche Wochen oder Monate

daselbst sich aufhielt und das Englische

sprach. Ebenso verdient Erwähnung, daß

der Verstorbene eine sehr umfassende Kennt-

niß der hebräischen Sprache besaß, auch

schätzbare Anfänge in andern orientalische»

Sprachen sich angeeignet hatte, wie er

überhaupt auch in den prosanen Wissen-

schasten ein tüchtiges Maß der Bildung

bei jedem gegebenen Anlaß zu Tage sör-

dern konnte.

Im Beginne des JahrcS 1873 bei

einem Aufenthalte im Jura unpäßlich ge

worden, hielt er um so weniger darauf,

auch selbst nach der Herstellung wieder

nach Solothurn zurückzukehren, als in«

zwischen die Kunde überallhin gedrungen,

die Regierung von Solothurn, die mit

vier andern Regierungen den Bischof Eu-

geniuS deS bischöflichen Stuhles Basel

verlurstig erklärt hatte (29. Jan. 1873),
werde denselben auch sofort auS dem bi-

schöflichen Palais vertreiben. So verblieb

denn Franz Lachat bei dem greisen, ihm

innig befreundeten Herrn Pfarrer Marquis
in Fahy, einem ehemaligen Mitschüler.

Allein auch da sollte dem verdienten und

berühmten Literaten noch kein ruhiges Asyl

vergönnt sein.

Als die bald hinlänglich gebrandmarktc

Despotie deö Berner Regimentes jene

Dragonaden im Jura begann, bei denen

2, 4, 6 Landjäger jeweilen Geistliche ein-

sangen mußten, weil sie etwa ein muthi-

gcs Wort gesprochen oder eine Pflichtige

Funktion ihres heiligen AmteS in Stille

ausgeführt, da geschah es, daß einmal

auch zwei Gendarmen in Fahy bei der

Pfarrwohnung Einlaß begehrten, um den

8vjährigen Pfarrer Marquis nach PruN-

trut in'S Gefängniß zu schleppen. Durch

genaue Ausführung eines schnell von Hrn.

Lachat entworfenen Planes gelang es den

Bewohnern von Fahy, den greisen Prie-

ster listig den Fangarmen der bernische»

Polizei zu entziehen und ihn über die nahe

Grenze nach Frankreich in Sicherheit Z»

bringen. Allein nun erging von Pruntrut

aus auch der VerHaftbefehl gegen Herrn

Lachat. So ward auch ihm die Ehre,

das Eril der jurassischen Geistlichkeit z»

theilen. Er begab sich wieder zu Herr»

Pfarrer Marquis, der in St. Croir, dein

nächsten Grenzdorfe seine Wohnung auf-
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^schlagen. Und während kein jurassischer

Geistlicher in dieser ErilSzeit außer
be»i Heiinischeu Boden starb, war cS einzig
Hrn. Lachat, dem Laie», beschiedcn, daS

unverdiente Eril mit seinem Tode zu be-

siegeln. Offenbar untergruben die E>»

hsindungcn der Trauer und Entrüstung
über all' das wider seineu bischöflichen

Bruder und wioer seinen geliebten katho-

lischen Jura losbrechende Gebahreu dcS

schamlosesten Radikalismus in mächtigerer

Weise die sonst so robuste Gesundheit un-
screS athletischen JurassierS, als alle Mü-
hen der Arbeiten, der Entbehrungen und

der Reisen es thun konnten. AIS Erilirter
begann er bald mehr und mehr zu krän-

lelu. Den Ernst der Symptome einsehend,

die sich ankündigten, begehrte er Aufnahme
>n der Privatkrankenaustalt deS benach-

Karten Städtchens Delle, wo die Pflege
der barmherzigen Schwestern waltet. Er
fand daselbst einen freundlichen Willkomm
und sorgsamste Abwart, so zwar, daß im

Hochsommer dieses Jahres selbst eine we-

sentlichc Besserung eintrat, leider nicht von

langer Dauer. Bald nahm das Uebel

wieder zu, aber die Gesinnung dcS Kran-
ken war christlich und Gott ergeben. Zwei-
u>al empfing er auf seinem Krankenbette
ken Besuch seines bischöflichen Bruderö —

ungeachtet der weiten 'Entfernung. Auch
die crilirte Geistlichkeit seines Heimat-
landes besuchte ihn oft, ja täglich. Der-

^veise reichlich mit den Tröstungen der hl.

ssieligion verschen, deren offener Bekenner,

sicter Vertheidiger und eifriger Herold er

'n seinem Leben gewesen, verschen mit den

Sakramenten der Kirche Christi, schied

Franz Lachat in's bessere Leben hinüber
den 27. Oktober 1875. Den 30. fand

i" Delle seine Bestattung in feierlicher

Weise statt, wie Eingangs gesagt. Der
selbst auch gleichsam verbannte Bischof von

Basel gab in pontisikalem Ornate dem

um seinetwillen — oder vielmehr um

Christi willen in der Verbannung geiler-

denen Bruder das Weihwasser und betete

über seiner Hülle und seinem Grabe die

kirchlichen Gebete. Möge ihn dorten die

wahre Heimat aufgenommen haben! Wir

hoffen eS.

Franz Lachat besaß als Literal und

Gelehrter die Würde und den Titel als

doctor der Philosophie und Theologie und

born apostolischen Stuhle war er als Rit-

wr mit einem ausgezeichneten Orden, wenn

wir nicht irren, mit dem deS hl. Gregor,

geschmückt worden. Die Akademie in Rom

hatte ihn als Ehrenmitglied aufgenommen.

Chre darum und Friede sei seiner Asche,

k. I.

Wochenbericht.

— Die neue diplomatische (oder auch

undiplomatische) Schrift A r n i m' S -?ro
nikilo» gibt einige für die Schweiz be

achtenSwerthc Fingerzeige. Dieselbe betont

nämlicb, daß mehrere sranzösche Bischöfe

ihre entschiedene Mißbilligung über die

Kirchen-Maßregelung in der Schweiz in

offenen Hirtcnschreiben anSsprachen, daö

Vorgehe» und Gebühren Berns und GensS

tadelten und die Apostasie einiger aus

Frankreich nach der Schweiz berufenen

altkatholischcn Priester brandmarkten ic. ic.

Nach dieser Betonung schwatzt dann

Arnim a»S der diplomatischen Schule daS

Geheimniß ans: daß der schwei ze

r i sche B u n d e S r ath seinem
Minister in Paris den spe-
z i e ll e n A u f t r a g gegeben habe,

gegen diese Manifestation
deö französischen ClcruS und

der katholischen Presse bei
der französischen Regierung
Beschwerde z u e r hcbcn, und fügt

dann malitiöS die Bemerkung bei: eS sei

auffallend, daß die llavus über

diese Beschwerde dcS schweizerischen Mini-

sterS in Paris n i c etwas mitgetheilt

habe.

— „Der König von Preußen
ist nicht nur unser König; er ist mehr,

er ist P r ole k t or unserer Frei-
maurer-Logen", so erklärte ^der

Freimaurer Is. Nönncfahrt in der Loge

zu Stendal. Wie würde diese Erklärung

sich als Denkschrift unter daS Portrait
deö Königs von Preußen eignen, welches

in der Loge zu Aarau aufgestellt ist?

— Wenn die K i r ch c n h ä n d e l
den Liberalen durch die Konservativen auf-

gedrungen worden wären, so würden Po-

litiker aus den bisherigen Erfolgen viel-

leicht den Schluß ziehen, daß die Konser-

vativen bessere Diplomaten seien, als die

Liberalen. In der That hat eS sich ge-

zeigt, daß die Liberalen in der Schweiz,

Deutschland rc. durch den Culturkampf

veranlaßt wurden, die Hauptphrasen ihrer

bisherigen Programme : „Freiheit deS Cul-

tnS", „Freiheit des Gewissens", „Freiheit
deS gesprochenen, geschriebenen und gedruck-

ten Wortes", „freie Kirche im freien

Staat" :c. über Bord zu werfen und da-

durch ihrem liberalen System selbst in
daS Gesicht zu schlagen.

Der „Progrös" von DclSberg (Organ
deS Berner Cultur Liberalismus) hat die

Ungenirtheit, in dieser Beziehung in süng-

ster Zeit die Maske abzulegen und offin

die Anwendung der Gewalt gegen die —
Freiheit anzurufen:

„Die Stunde ist endlich gekommen —
so schreibt er in seiner letzten Nnnimer —

„wo die Demokratie nun alle Waffen ge-

„brauchen muß, über die sie verfügen kann.

„Man hat im demokratischen Lager zu

„lange auf die innere Kraft der Freiheit

„gerechnet. Man vertraute auf den öfsent

„lichen Unterricht, die Freiheit des Den-

„kens, daS allgemeine Stimmrecbt. Wir
„Liberale und Demokralen haben uns ver-

„rechnet, wir haben die Widerstandskraft

„der alten Religion gegen den neuen Geist

„unterschätzt. Wir glaubten den Sieg

„deS Fortschritts einzig durch die Befrei-

„ung deö Geistes erreichen zu können,

„aber welche Täuschungen haben wir er-

„fahren!" w.

Wenn eine Partei genöthigt ist, ihre Prin-
zipien so zu verläugncn, sich so mit eigener

Faust in das Gesicht zu schlagen und sich

selbst an den Pranger zu stellen: ist die-

selbe denn nicht zum — Falle reis?

— A n d eutu ngen : 1. In der „Ger-
mania" (Nr. 20k) findet sich ein gcdic-

gener Aufsatz über das Verhältniß deS

katholischen Glaubens zu der preußischen

Gesetzgebung (und damit auch zu ihrem

Abklatsch bei unS). Es ist darin der

unumstößliche Beweis geleistet, daß durch

dieselbe Glaube und Gewissen der Katho-

liken verletzt werden, und daß die „All-
katholiken", welche sich den Gesetzen deS

Staates unbedingt unterwerfen, von

den wesentlichsten Dogmen der alten christ-

lichen Kirche abgefallen sind.

2. Cardinal Rauscher ist schwer erkrankt

und bereits mit den hl Sterbsakramentcn

versehen. (Nachtrag: Er starb am 2) Nov.)
3. Die kirchlichen Universitäten in Paris,

Angres, Lille sind mit einzelnen Faknl-

täten schon eröffnet. ES tritt ihnen eine

lebhaste, von dem Staate begünstigte Op-

Position entgegen; in diesem Ringen wer

den sich die Kräfte der guten Sache er

proben und stärken.

4. Der Bau der „Herz-Jesu-Kirche"

ans dem Montmatre zieht sich hinaus;

man trägt sich mit dem Gedanken, vor-

derhazid eine Kapelle dort zu errichten.

Wisthum Aasek.

Solothurn. In den Verhandlungen

deS VerfassnngsrathcS des Kantons Solo-

thurn steht S. 85 zu lesen:

„Vigier, Landammann. Ich will

Hrn. Anriet rund heraussagen, wie eS sich

mit dem Seminar Düret Lachat verhielt.

Dasselbe wurde aufgehoben, weil f?) un-

fern Priestern, jungen 20jährigen Leuten,

welche Keuschheit gelobt haben, nnmorali-
sehe Sachen lehrte, welche ich vorzubringen
mich schämen würde. Daher kommen

solche Fälle, welche von der Polizei ver-

folgt werden, wie gerade gegenwärtig ein

AiiSlieferungSgcsuch gegen einen Geistlichen

beim RegiernngSrathe hängig ist."
So DaS „Seminar Düret Lachat"

wurde dcSbalb aufgehoben, weil (cS)

u n m o r a l i s ch c S a cb e n lehrte? D a-

her kommen „Fälle", welche von der

Polizei verfolgt werden, wie gerade gegen-

wältig ein „AiiSlieferuiigSgcsnch" gegen

einen Geistlichen beim RegiernngSrathe an,
hängig ist" Man könnte über solch' clen-

deS Geschwätz hinweggehen, wenn man
nicht besorgen müßte, daß anS dem ver-

achtenden Stillschweigen der Scheinbeweis
dcS ZugebenS gefolgert werden wollte. Es
ist doch gar zu abgescbmackt, wenn Herr
Vigier und Consorten sich gegenüber dem

Bischof und den Seminarvorständen zu

Wächtern der Sittlichkeit auswerfen ivollcn.
oder wenn anS einem einzelnen Falle, der

zudem sünf Jahre nach Aufhebung deS

Seminars „Dürct-Lachat" *) erst „hängig"
war — nun aber bekanntlich mit gänz-
l i ch e r F r e i s p r e ch u n g dcS Angeklag-
ten endigte — ans immoralische Lehren

im Seminar geschloffen werden soll. Der
Beweis, daß im frühern Seminar nichts

JmmoraliscbeS gelehrt wurde, daß man
den 24—25jährigen Zöglingen nichts An-
dereS über die Vergehen gegen daS VI.
Gebot sagte, als was absolut zur Ver-

waltung t-eö BußlakramenteS ihnen be-

kannt gemacht werden mußte und waS in

jedem Priesterseminarc darüber vorge-

tragen wird, — dieser Beweis ist schon

öffentlich erstattet und durch eine Menge

von Unterschriften der Scminarzöglinge

bekräftiget worden. Oder soll der Vor-
wnrs dem jetzigen Präparanden-Convikt

gelten, dessen Zögling der fragliche junge

Priester war? Landammann Vigier drücke

sich nur bestimmter anS: von wem,
w a n n und worin unsern „Priestern"
unmoralische Sachen gelehrt worden seien;

man wird ihn dann schon für die Ver-

läumdung zu finden wissen.

— Die JnbiläumSandachten in der

Kathedrale nehmen ihren freudigen Fort-
gang. Bei den Abendpredigten ist die

Kirche immer angefüllt.

— Der Kantonörath ist seit dem 24.
beisammen. Die Angelegenheit Wetter-

Walds wurde an eine Kommission gewiesen.

Die Prüfung der StaatSrcchnung gab Hrn.

*) Da» ist die Sprache eincS rohen Bauern-

flegcl», nicht eine» Staatsmanne».
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Stadtainmann Such Gelegenheit zu der

Bemerkung, daß die Bewilligung von

Stipendien an allkatholische Studircnde

auS d e m D i ö z c s a n f o n d nicht stif-

tunzsgemäß sei. Es wurde beschlossen:

Der Regicrungsrath soll eingeladen wer-

den, über die Verwendung und den Be-

stano des Fondes Bericht und Antrag zu

bringen.

Luzcrn. Der XVII. Jahresbericht der

verdienstvollen Kommission für a r m c

A u g e n k r a n ke erzeigt im letzten Jahre

eine Einnahme von Fr. 4345 und eine

Ausgabe von Fr. 967. Daö Vermögen

beträgt jetzt Fr. 35,159 ; Dank oen Wohl-

thätern. Verpflegt wurden Anno 1874/5
37 Personen auS mehreren Kantonen.

Der Bericht bemerkt: „Seit dem Beste-

Heu der Privataugenhcilanstalt des Hrn.
Dr. Fischer sind im Ganzen 757 arme

Augenkranke durch die Unterstützung der

wohlthätigen Geber verpflegt und durch den

Arzt der Anstalt unentgelolich behandelt wor-

den. Nur wenn die vorhandenen FondS

sich noch mehr vergrößern, kann in Zu-
kunst auch mehr geleistet »lerden. Dabei

ist nicht zu vergessen, daß unser sck'on oft

erwähntes Projekt der Erstellung einer

öffentlichen Augenheilanstalt bald der AuS-

führung entgegen gehen sollte. Bei klu-

gern Maßhalten hatten wir beide Aufga-
ben im Auge und sind zu dem ersreuli-

chen Resultate gelangt, welches unsere

Rechnung nachweist."

Bern. Die Veröffentlichungen des

„PahS" und des „conservativcn Corre-

spondenzblatteS" über die Geldverschleu-

derungen der Bernerregierung zu Gunsten

des AllkatholiziSmuS im Jura fanden bc

kanntlich auch in liberalen Blättern Ans-

nähme und machten große« Aufscheu. Die

dahingeworfene Dumme bezifferte sich nach

einem eigenen (dem conservativcn Corre-

spoudenzblatt beigegebcnen) Flugblaltc aus

243,918 Frkn 64 Rp. Im November

d. I. soll der Große Rath von Bern über

diese enormen Ausgaben endschastlich ab-

urtheilen, nachdem die SlaatSwirthschasts-

Kommission schon vorläufig die Aufschlüsse

des KirchendirektorS darüber angehört und

sich dadurch für befriedigt erklärt hatte.

Um sich der obersten Behörde und der

öffentlichen Meinung gegenüber zu decken,

veröffentlichte die berner. Kirchendirektion

einen „Bericht betreffend die Ausgaben

für den „katholischen" CultuS in den

Jahren 1873 und 74." Nach diesem

Bericht sind an ordentlichen und Ertra-
kosten für die neue katholische
Landeskirche sso nennt sie der Be-

richterstatter selbstf bloß 168,444 Frkn.

62 Np. verwendet worden.

Sich dafür zu „decken", ist der eigeut-

liehe Zweck deS Berichtes. Der Kirchen-

direkter will nur seine Pflicht „und daö

durch die kirchliche Politik der Regierung,
deö Großen Rathes und deö Bernervolkeö

selbst Angeordnete und Geforderte gethan

und ausgeführt haben." Wenn er daS

bis ins Einzelne dem Großen Rath von

Bern nachgewiesen hat, so ist er geborgen.

Ob aber damit die Sache selbst und die

kirchliche Politik der ganzen Berncrei da-

mit gerechtfertigt sei, das ist eine

andere Frage, und über dieses richtet nicht

der Große Rath von Bern, sondern die

öffentliche Meinung der Schweiz und des

unparteiischen Auslandes. Auf diesem

Boden folgen wir ihm; die einzelnen

Zahlenangabc», deren Differenz nur circa

75,699 Fr. beträgt, lassen wir Ander»

zur Untersuchung über.

AuS diesem Bericht nun ergibt sich:

1. Daß an die Kosten des eigentlichen

katholischen CultuS im Jahre 1873, statt

der jährlichen büdgetirten Sumine von e.

123,006 Fr. nur noch Fr. 36,691. 10

— im Jahre 1874 sogar nur noch 772 1

Frkn. 66 Rp. bezahlt wurden. DaS Ueb-

rige ist — trotz aller AuSsprüche der

Berner Justiz - dem katholischen, durch

Verträge und Verfassung garantirteu E»l-

tus widerrechtlich entzogen. Es

wird einst Rechenschaft davon gefordert

werden!

2. Da die Pfarrherren eingestellt wur-

den, „m u ß t e" die Führung der Civil-

standSregistcr besondern bürgerlichen Be-

amtcn übertragen werden. Dafür crhiel-

ten diese in den zwei Jahren 25,147 Fr.
70 Rp. Diese Summe wurde auö dem

Kredit „katholische Kirche" bezahlt. Mit
welchem Rechte? Gott gesegne daS Sün-

dengeld den Gebern und den Empfängern!
3. Ganz köstliche Aufschlüsse erhalten

wir aus dem „Bericht" über die Anstel-

lung neuer Geistlichen im Jura, über das

Verhältniß zu Pipy (sog. Deramey) und

Jean Wallon. 69 Pfarrer wurden ab-

berufen (die HülfSgeistlichen nicht gerechnet).

„Der Jura war sozusagen ohne Pechora-

tion; das neue Kirchengesetz sdie neue

Staatskirchcnpresses war noch nicht er-

lassen. Was also thun? Neue Geistliche

herbeiziehen — vorzugsweise auS Frank-
reich, überhaupt vom A u Sla n deher;
denn im Jnlande war die genügende An

zahl von Geistlichen, die eine Anstellung

durch den Staat angenommen
sd. h. ihr Gewissen und ihre Ehre dem

Gelde geopfertj hätten, nicht zu finden."

Herrliches Geständniß! Also muß „Mer-
kur", der Judensohn, der sich auf den

„höhern" Viehhandcl versteht, auf die Reise.

In Paris trifft er den Pipy - Dera-

»rcy an, der dort „privatisirte", trotz sei-

ner Begabung, seineu unbescholtene» Sit-
ten, großer Arbeitskraft und Wissenschaft-

lichen, Ansehen" so wie blau nimmt sich

daS von Ferne ans !f. Durch Pipy wird
der Abgesandte der löbl. Regierung von

Bern auch mit Jean Wallon, einem

Journalisten, „bewandert in katholisch-

kirchlichpolitischcn Fragen", bekannt und

gewinnt ihn für das „Werk." Jetzt sind

die zwei Grundsäuleu, die Träger der

neuen vaterländisch-bernisch-freien Kirche

im Hauptort und im Nordwestcn der

Schweiz gefunden, mit der Aussicht, den

Preußen im Elsaß und den Lichtfreunden

irr Frankreich die Bruderhand zu bieten.

Wir bitten jede» unserer Leser, der sich

ein Eremplar diese« köstlichen Berichtes

verschaffen kann, darüber S. 7 ff. nach-

zulesen: diesen niedrigen Schacher durch

sremde Mäcklcr um fremdes geistliches

Lumpenpack, dem man Geld schicken mußte,

damit es sich von Schulden frei machen

und herbeireisen konnte, daS man voraus-

bezahlen, möbliren (selbst kleiden), instal-

liren, über- und übcrhvuoriren mußte, da-

mit sie herbeikämen, um-won einigen Frei-
denken, eine kurze Weile fetirk, dann vcr-

lassen und verhöhnt, um von der» katho-

lischen Volke mit Verachtung und Abscheu

betrachtet zu werden, und sich von ihrem

Sündenlohne zu mästen, während die

rechtmäßigen Seelsorger, die Söhne des

Landes, darben und betteln mußten. DaS

verschlang n a ch T e u s ch e r S eigener
Angabe*) inner nicht ganz 2 Jahren
die Summe von 53,981 Frkn. 5 Rp.
Hieran wurden nur 1385 Fr. 55. Rp.

zurückbezahlt. Die Besoldungen
haben wir dabei gar nicht gerechnet. Sie

betragen für 5 Quartale 85,388 Frkn.

34 Rp. für die neue» Geistlichen.

4. Der Franzose I. Wallon erhielt für
seine Schreibereien in 2 Jahren 16,509
Frkn., der Buchdrucker Boöchat auö dem

Kredit „Katholische Kirche" 6481 Frk».

48 Rp. ; auf die von ihm gedruckte Ds-

lnooi'âlio, durch welche das Volk für den

alttatholischen Schwindel sollte bearbeitet

werden, subskribirte die löbl. Regierung

von Bern mit 1069 Exemplaren.*)

') Siebe S. 24, pro 1873, Ziffer 4—lt);
pro 1375, Zlss 4 (»irr die Inseralkostcn mit
5436 Fr. 75 Rp. gerechnet, wie sie aus S. 21

angegeben sind) und Ziff. S, 6, 8 und 16 auf
S. 25.

*) Die N. Zürcher-Zeitnng bemerkt dazu:

Wir denken, unsere Leser werde» jetzt

genug davon haben, ohne daß ihnen noch

die „diversen Kosten" mit 9683 Fr. vor-

geführt werden. Fassen wir noch die

Schlußbeinerkungen TeuscherS in'S Auge:

„WaS die politische Seite u»d

Beoeutung dieser Ausgaben betrifft, sd

überlassen wir cS getrost der Beurtheiln»)
des Großen NatheS und des Bernervolke«,

ob sie c i n e E r t r a - A u S g a b e v o »

etwas über 80,900 Frk., auf 2 Jahr-
v e r t h e i l t, w e l ch e für d i e D u reh-

führung der K i r ch e n p o l i t i k

d e r R e g i e r u n g g c r a d e; n n -

v e r m e i dli ch w a r, für gerechtfertigt

halten oder nicht. Da bis jetzt diese

Kirchenpolitik vom Volke sowohl als vorn

Großen Rathe bei jedem gegebenen Anlasse

gebilligt worden ist, so dürfen wir an-

nehmen, man werd? auch die dazu er-

forderliche» und verausgab-
ten Geldmittel nicht für ungerecht-

fertigt finden."
Da werden Sie Recht haben, Herr

Tenschcr; denn „in Bern ist viel Geld

und viel Dummheit", sagte Ihr Lands-

manwBitzius. Wenn Sie aber fortfahren:

„Volk und Großer Rath werden dies r»n

so weniger thun, alö denn doch jene kirch-

liehe RegicrnngSpolitik bis jetzt den Erfolg

gehabt hat und i» Zukunft noch mehr

haben wird, daß der römische Uebermuth

in unserem Lande dauernd gebrochen, die

Autorität deS Staates erhalten und das

friedliche Nebeneinanderleben der Confes-

fronen und damit auch wahreS
C h r i st e n I h u m und wahre Rc -

ligion gesichert bleibt" — sd

bemerken wir Ihnen freimüthig, daß Sie

sich sehr irren. Römische» Uebermuth
brauchet Sie nicht zu brechen; römische

Kraft und Ausdauer vermögen-

Sie nicht zu brechen; der Autorität deS

Staates hat niemand mehr geschadet als Sie

und Lümmel Ihres Gleicheres; das fried-

liche Nebeneinanderleben der Eonfessionc»

und damit auch wahres Christenthum »nd

wahre Religion zu sichern, dazu sind Sie

nicht der Mann; es könnte eher wieder

dazu kommen, wenn Sie und Ihre Ge-

stnnungsgenossen entweder gescheit: würden

oder abdanken müßten. Gott helfe Jhne»

dazu zur Ehre BernS und zur Zufrieden'

„Man muh diese »Uomooratio oitkoliguo'
lesen, »in würdigen zu können, wie viel m>t

den 1660 offiziellen Abonnements zur Ans-

klärung des jurassischen Katholiken mag beige-

tragen worden fein. Im Uebrigcn wird damit

daS Faktum vollständig zugestanden, daß ein

Parteiblatt mit Sta atSgelder»
n n t e r st ü tz t w o rd c n i st."
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heit der ganzen ehrbaren und vernünftigen

Schweiz!'

Wie vorauszusehen, ist die Rech-

"ung des Kirchendirektorö über die Geld-

wgeudung im Jura als „berechtigt,, mit
^^5 gegen 14 Stimmen angenommen

à
worden. Vertheilt sich doch eine Summe
von 80.000 Franken auf zwei Jahre,
und ist das glorreiche Werk wohl so viel

Gelo werth Die D u m m heit und

Unredlichkeit der ganzen Geschichte

bleibt aber unvertheilt auf jedem der 135

Köpfe haften Siehe darüber die scharfe,

aber wahre Beurtheilung in der Beilage
ber allg. Schweizer-Zeitung Nr. 279.

— Herr Abbö Jeoffroy auS Frankreich

ist in das „heilige Ministerium" der Ber-

»er Staatopastoren aufgenommen und zu-

gleich als Pfarrer von Courtemaiche ein-
ll i m m i g gewählt worden. Die Ein-

stimmigkeit instand nämlich auS 5^-6
Mokanten. - Ein anderer junger Zuwachs
91 von „unserm" Bischof, d.h. Rein-

1r»s, eingeweiht worden.

— Für die Besoldung der allkatholi
scheu Geistlichen im Jura sind vom Gr.
Rath 110,000 Fek. ausgeworfen worden.

Die Römischkatholischen erhalten nichts,
vtüssen aber an die allkatholische Schwin-
belei ihr Beträgniß bezahlen. Bundes-

Verfassung?

Jura. Die zurückgekehrten römisch-
katholischen Geistlichen sind überall

von den Gläubigen mit herzlicher Freude

ausgenommen worden. Es hat dem Volke

viele Mühe gekostet, diese Freude nicht

durch äußerliche Demonstrationen kundzu-

geben; allein der gute Sinn deS Volkes

brachte auch dieses Opfer den Zeitumstän-

den.

Wie anö der von uns bereits initge-

theilten Regierungs-Ordonnanz hervorgeht,

>vill die Regierung diesen genraßregelten

Priestern auch jetzt noch jede g eist-

liche Verrichtung selbst im
P r iva t t ulIuö und in der P r i-

b a t s ch ule verbieten, bis diese

erklären, daß sie die neuen Staatskirchen-

gesetze und StaatSanordnungen a n e r-

kenne n.
Was Alles mit diesem Verbot Polizei-

lich den erilirten Priestern untersagt bleibt,

das wird die nächste Erfahrung lehren.

Auch wird eS sich bald zeigen, ob eine

Kantonalregierung angesichts der gegen-

wältigen Bundesverfassung zu einer solche»

Präventiv-Censur berechtigt ist?

Diese Frage interessirt nicht nur den Jura,
sondern jeden Schweizerbürger.

Nehmen wir aber auch den ungünstig

sten Fall an, so wird die Polizei eö doch

kaum verwehren können, daß ein gesperr-

ter Priester in seinem Kämmerlein eine

stille Messe liest und daß das Volk ver-

nimmt, in welcher Stunde er dies

thut und daß daS Volk während dieser
Stunde wenn auch nicht körperlich doch

geistig sich mit ihm vereinigt und so wenn

auch nicht im gleichen Lokal, doch in der

gleichen Ortschaft die Messe seines römisch-

katholischen Pfarrers anhörl? Ebenso

wird die Polizei eS nicht verwehren kön-

neu, daß der gesperrte Pfarrer bald dieser,

bald jener Familie einen Hausbesuch mache

und bei diesem Anlaß denselben die Lehren

und Gnadenmittel der Kirche mittheilt rc.rc.

Wir führen diese Beispiele nur an, damit

die B e r n e r - P o l i z e i sich über ihre

eigene Lage keinen neuen Illusionen hin-

gebe und durch ihre allfälligen Ordonnan-

zen nicht die Schweiz in den Au-

gen der gebildeten Welt — lächerlich
mache. Denn wenn auch g e m a ß r e-

gelt und gesperrt, lieben wir doch

die Ehre unseres Vaterlandes.
— Die aus dem Jura erilirle» Er-

z i e h u n g S a n st a l t e n haben in ihren

neuen Asylen überall einen guten Fort-

gang genommen. Die Ursulinerinnen von

Pruntrut habe» zu M a i ch e i» Frank-

reich ein schönes Gebäude erworben und

daselbst in diesem Herbst daö Pensionat

eröffnet, welches bis auf den letzten Raum

besetzt ist. — Ebenso blüht die Anstalt
der Ursulinerinnen von St. Ursanne fort,
indem sie hart an der Grenze, zuSelon-
court, sich niedergelassen und die War

senmädchen auö der Schweiz in ihr neues

Asyl mit sich genommen habe. — Auch

die Erziehungsanstalt der k. Ben e-

d i k t i n er von Maria stein hat in

Delle ihre segensreiche Wirksamkeit eröff-

net und zählt bereits 50 Zöglinge. Die

Kultur-Tyrannen verstehen daS

Zerstören; die Katholiken aber

das Wiederaufbauen, pràium
est.

— Ein merkwürdiges Aktenstück ist

unS dieser Tage zu Gesicht gekommen,

welches den liberalen K ult u r z w a n g

treffend bezeichnet. Hr. Schulinspektor

Wäckli richtete an eine Lehrerin des

Jura'S folgende Zuschrift, die wir in
wörtlicher Ucbersetzung veröffentlichen:

„Als Angestellte des Staats Bern haben sie

„mit allen ihren Kräften beizutragen, daß

„dessen Interessen gewahrt werden und zwar
„auch in Betreff deö Kultus. Wenn Ihr
„Gewissen es Ihnen nicht erlaubt, an der alt-
„katholischen Staatskirche Theil zu nehmen,

„so lasse ich Ihnen die Freiheit, keinem Kultus
„beizuwohnen! aber ich verbiete ihnen, dem

„(römisch-katholischen) Gottesdienst in der

„Scheune beizuwohnen, denn ich will nicht,

„daß sie den Schulkindern dieses böse Beispiel

„geben.

„Ich ertheile Ihnen diesen Rath, um nicht

„genöthigt zu sein, Ihnen später den Gehalt
„entziehen zu müssen."

sSigir.) Der Inspektor Wäckli.

Aargnu. Das Lehrerbesoldungsgesetz

ist zum zweiten Mal vom Volke verwor-
sen worden. Warum? Darüber gibt eine

Einsendung in der Allg. Schweiz.-Zeitung

Nr. 278 wohl den richtigen Aufschluß:

wegen deS verhaßten Schulmcisterdünkels

Aisthum St. Hassen.

St. Gallen. Hier ist erschienen: „Die
uralte K i r ch hör e Io n s ch wil-
O b e r n tz w i l-B i ch w r l," ein Zeit-
bild der Vergangenheit, dargestellt von

Dekan Rüdliger, Pfarrer daselbst.

Wir werden auf diese interessante Schrift
zurückkomme».

Mstsjum Lausanne.

Frcibnrg. Der Große Rath hat daS

bekannte Ehegesetz rnit den neuen Bundes-

Vorschriften in Einklang gebracht. Der

Kommissional-Berichl hat bei diesem An-

laß die Mißgriffe des neuen Vundes-Ehe-

gefctzeö vom katholischen Standpunkt scharf

gezeichnet und der daherige im Druck er-

schiene»! Rapport (von Hrn. Fürsprech

Menond) verdient auch i» andern Karr-

tonen gelesen zu werden.

Aisthum Henf.
Genf. Zwischen dem Staat und dem

römisch-katholischen Pfarrer Deletraz waltet

ein Prozeß, indem der Letztere die heraus-

zugebenden Pfarrregister als sein Privat-
Eigenthum erklärt und dem Staat sie nickt

herausgeben will. In diesem Prozeß tritt
nun die Sonderbarkeit ein, daß kein
Richter zu finden ist. Alle Mit-
glieder deS Richteramtö haben sich auS

diesem oder jenem Grund im Ausstand

erklärt und so ist Niemand da, der das

Urtheil sprechen kann.

* Rom. Se. Hl. Papst PiuS IX.
hat allen jenen Bischöfen, welche daS Ge-

such um Verlängerung des Jubiläums zu

stellen im Falle sein dürften, die Fortse-

tzung desselben bis zum Palmsonntag 1876

gestattet.

— Der „Katholisch« Kongreß" Italiens

hat Sr. Hl. dem Papst ein Programm

vorgelegt über die Haltung, welche die

Katholiken im ö s f e n t l i ch e n Le-

ben einzunehmen haben. Der hl. Vater

hat dieseö Programm genehmigt und be-

lobt und wir werden darauf zurückkom-

men, da eö auch für die Katholiken a u-
ße r h alb Italiens von Bedeutung ist.

Hin neues Aild von Mus IX.

Das Bild deS regierenden Oberhauptes
der katholische» Kirche gehört zu denjenigen

Bildern, welche in keiner katholischen Fa-
milie fehlen sollten. In unsern Tagen

vollends, wo Irrthum und Irrlehre sich

so gerne als reinen und ächten Katholiziö
urnS anpreisen und unter dein Schein der

Rechtgläubigkeit sich einschmuggeln möchten,

ist daS Bild des heiligen Vaters,
daS Sinnbilo und Wahrzeichen r ö m i s ch-

katholischer Gläubigkeit. Vor
einigen Jahren noch war dies bekanntlich

weniger der Fall; die Benennung „ka-
tholisch" war unzweideutig genug;
heute muß diese Benennung durch das

weitere Beiwort „römisch" bestimmt
werden. Und der sprechendste Ausdruck
dieser römisch-katholische» G e-

sinn u n g und deren schönstes Wahr-
zeicken ist das Bild Pins IX.

Von dieser Erkenntniß ausgehend, hat
sich die künstlerische Industrie in allen

möglichen Erscheinungsweisen deS Stoffes
bemächtigt. Aber trotz den zahlreichen

Aufnahmen, Stellungen u. s. w., in de-

»e» daS Bild des hl. Vaters dem kathv-
tischen Volke geboten wird, haben wir bis

jetzt keines gefunden, welches unsere» Wün-
scheu in jeder Hinsicht so gerecht geworden

wäre, wie daS soeben anS dem Kunstvcr-

lag der Herren Gebr. Benzigcr in Ein-
siedeln hervorgczangene Portrait PiuS IX.
in Oelfarbendrnck.

Der heilige Vater ist in der rothen mit
Hermelin gesäumten Mozzetta dargestellt,
die rechte Hand ist zum Segen erhoben,

—' ein herrliches Brustbild, welches sich

mit den glänzenden, harmonischen Farben

auf dem dunkeln Hintergrund wunderschön

abhebt. Die GestchtSzüge tragen nicht

jenen monotonen, vorübergehenden Aus-
druck, wie z. B. auf alle», auch den bc-

sten und neuesten Photographien, sondern,

wie dieö vom Portraitmaler von jeher

verlangt wurde, der Künstler legte in die-

selben daS h a b i t u e l l c W e s e n und
den E h a r a k t e r P i u S IX. : seine

Milde und Hoheit, seine Vatergüte und

seinen höhern GeisteSadel und hochpriestcr-

liche Würde. Und dennoch ist eS nicht

ein idcalisirter PiuS IX., sondern der hoch-

betagte, aber noch rüstige und lebenS-

kräftige GreiS, wie er jetzt lebt und webt.

DaS Antlitz ist tief gefurcht, mit den

starken Schlagschatten, welche ihm so

X
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eigenthümlich sind, das Haar hat die Farbe

der seidenen weißen Calotte, nur die Au-

genbraunen sind noch dunkel gefärbt und

überschatten ein flammendes, auSdruckvolleS

Auge. Ja, dies leuchtende Auge,
wild vielleicht Einer denken, stimmt nicht

ganz zum Greiseilantlitz. Aber gerade

dies Auge ist ein hervortretender Zug der

Ähnlichkeit »>it dem lebenden PiuS IX.
Kurz, wir haben noch kein Bild gesehen,

das uns so sehr an den heiligen Bater

gemahnt, wie wir ihn in Rom gesehen,

als der Benziger'sche Oclfarbendnick. —
Wir würden auch die technische Aussührung

lobend hervorheben, wenn der Ruf der

Ossizin durch die astbekannten Prämien-
bilder zur Alten und neuen Welt,
zum B u si n ge r'schen Leben Jesu
u. s. f. nicht längst beim katholischen Volk

begründet wäre.

Das Benziger'sche Piusbild wird im

Detailverkaus zum Rahmen ohne GlaS

wie ein Oelgemälde zu Fr. 2, — sür die

Abonnenten der A l t e n und Neuen
Welt zu Fr. I. 2à, berechnet, mit Gold-

einsassung zum Rahmen mit GlaS 56 Ct.

mehr — eine äußerst geringe Auslage für
ein werthvostes Bild, für ein Bild, wel-

ches eine Herr liche und ächt k a t h oli-
sehe Zierde in jedem christlichen Hause

sein wird und d a S wir darum aus
das w ä r m st e und n achvrück -

lichste dem katholischen Volke
e m p s e h l e n.

Persoual-Chrouil.

Jura. In Freiburg in der Schweiz ist

der hossnungsoolle Seminarist I. B.Hub leur
gestorben.

Zeitschriften Schau.

(Fortsetzung.)

t2) Alt« und Zleu« Welt. Schlugest

1875 und t. und 2. Heft l87k. Onkel Kno-

belS Zopf. Nigi, von Slillfrieo. Irland, von

Baumstark. Springprozession. Summe des

Gewissens, von Franz. Verbrecher-Album.

Hl. Cäzilia. MinnS. Liebe und Leidenschaft,

von Bünthen. Deutsche Reformation, von

Janssen. Johann der Eisenfresser, von Baum-

stark. Herz uno Hand, von Dyheirn. Sonne

»ud Erde, von Klei». Kreuzcsjchule. Spie-

gclâ Rede, von LaicuS. Erkennst Du Dich,

von Molitor. Reiters Morgcngesang, von

Haust. Moderne Rom, von Molitor. General

Dnsour. Aus Oesterreich. Taubstummenschnle,

von Heinrich. Gedichte. Allcilei. Zahlreiche

und gelungene Illustrationen von und nach

den besten Meistern. Prämie» :c. (Benziger,

Einsiede!»).

13) Lausschah. 16,. 17.. 18. Schlnßhest

1575 und 1. Hest 1876. Hcxcnrichtcr, von

Secburg. Aetna, von S. Brnnner. Berlin.

Maske des Königs, von Hirschseld. NeichSge-

wehr. Kumys. Judeustadt in Amsterdam.

Taback von Bcker. 16. Juni in Tyrol. Pfann-

kuchen. Fernrohr. Liebe-Gedächtniß. Erster»-

steine. Deutsches Kirchenlied. Salicylsäure,

von Hcßlacher. Wassernoth. Hossilte, von

Schnell. L beiammergaucr Spiele. Eezbischof

Rauscher Krato. Steiermark Kaiser Ferdi-

nand. Unsichtbares in Pflanzen. O'Eonuel.

Lombardei. EichSseld, von Raabe. Arnstein,

von Muth. Holländische Trachten. Salzbnr-

ger Bergputzer. Bischcfsjubiläum in Mainz.

Miranno. Schwarzer Schwan, von Hesekicl.

Neue Hivb, von Morschach. Velilrä, von S.

Bruuner. 1666 Dollars Rente, von V. Mül-

ler. Nil, von Ebeling. Renken a. Starnbcr-

gersee, von Trautmanu. Sedan Michel An

gelo. Kairo. Letzte Stund. Kaiserkrone. Ky-

bürg in der Schweiz. Max ll. Denkmal. Bi-

schos von Passau. Tauberthal. Auferstehen,

von Dyhern. Wochenschauen. Allerlei. Plan-

dereien. Ausgezeichnete Illustrationen in rei-

cher Auswahl. (Regensburg, Pustet.)

11) Zeitgeist, st. Hcsr. „Slörcfried" der

deutschen Katholiken, nacherzählt von Gottlieb

Job. (Würzburg, Wörl.)

Kalender Schau 187k.

11) Etwas spät k.opst noch ein Kalender-

mann an unserer Thüre. Es ist ein so guter

alter Bekannter, daß wir ihn, obschon viele

seiner Brüder vor ihm eingekehrt sind, dennoch

herein lassen und freundlich willkommen hei-

ßen. ES ist der Kt. Arsenkalender von

Solothurn. Obschon er aus der Stadt kommt,

wo man den Bischof sortgejagt hat, so ist er

dennoch gut römisch -katholisch und

wir möchten ihn gerade deßwegen auch unsern

Freunden in allen Kantonen bestens empfohlen

haben. Nebst vielem Unterhaltendem bringt

der St llrsenkalender dießmal wieder eine lehr-

reiche Jahreschronik und einen fleißig gesam-

melten schweizerischen Todtenkalendcr. (Solo-

thurn, B. Schwendimann. 58 S. mit Bildern,)

i Lilsilldatillll vo» Kircheuorilllteli. >

I Der Unterzeichnete macht hiemit der Hochw. Geistlichkeit die ergebene ^
A Anzeige, daß er die von seinem Schwiegervater, dem wohlbekannten Hin.

hinterlassene Kirchenornathandlung übernommen H

S
Jcker-Stehli sel

^ hat und liquidirt.
» DaS reichhaltige Lager besteht vorzüglich aus verarbeiteten Meßge-

wandern, Stolen, Chormäntcln, Fahnrn, Velum, Chorhrmdern, Alben, M

Röcken und Krägen für Ministranten, Mcßgiirtel lt., unverarbeiteten »
W Stoffen, Broderie», Spitzen-Garnituren jeder Art. Schöne Auswahl von

H Kerzenstöcken, Lampen, Rauchfäßern, Meßkännchen und viele andere Artikel. >
W Prompte Bedienung. Ausstellung der Gegenstände in meiner Woh- I

^ uung Herabgesetzte Preise^ Bedeutender Rabatt bei größern Ankäufen.

5V. «enzrnger-iserer, Iviarrtgape, 44, -oern.
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Es empfiehlt sich bestens

B. Lenzinger-Jeker, Marktgasse, 44, Bern.
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Verlag von Gebr. Karl und Nikolaus Bcnziger in Einsiedrl»,
^(Schweiz), New-Uork und Cincinnati.

Alte und Neue Welt.
Jllnstrirtes katholisches Familienblatt

îzur Anterhattung und Metehrung.
^ Jahrgang. Von Oktober 1875 bis Oktober >87b.

Ausgabe in 16 Hefte» zu 52 Seiten; Preis per Heft 40 Pfg., 50 Cts.

Ausgabe in 48 Wochen-Nummern zu 16 Seilen:
Preis pro Quartal 1 Mark 66 Psg. oder 2 Franken.

Dazu als Vräm ie der p r a ch tvo tle Act f a röe u d rulii
„Nach der Christbescheerung"

45 Centimeter hoch, 31 Centimeter breit,
nach einem Gemälde des berühmten Münchener Professors Andreas Wüster,

sowie für Abonnenten, welch« religiöse Ailder vorziehe«,

Das göttliche Herz Jesu Das heilige Herz MariS.
14 Cent, hoch, 3l Cent, breit. 44 Cent, hoch, 31 Cent, breit.

Pendants nach den Gemälden von M. P. D eschwa »den,
gegen die äußerst geringe Nachzahlung von nur 1 Mark 20 Pfennig oder

1 Fr. 50 pro Blatt.
Die „Alte und Aene Welt" zählt zu ihren Mitarbeitern die hervorragend

stcn katholischen Schriftsteller, von denen wir nur Philipp Laien«, Wil-.
h elm M oli t o r B e n n o B r o n n e r, N e i u h old Baumstark, Ioh-
Ia n s en, Baron George D y h e r r n, Gräs i n B alle st r e m, C. und

Th. B e r l h o l d, I u t h a B e r t h e n, L. E r l b u r g, W. H e r ch c n b a ch,

H. Hirschseld, H. I. Klein nennen. Außerdem verbürgt eine Reihe nam-
hasler Künstler die artistische Vervollkommnung der »Alle und Neue Welt."

j Die „Alte «nd Aene Welt", welche einem dringenden Bedürfnisse des ka-

cholischen Publikums so vorlheilhafl abgeholfen hat, wird daher der allgemeinsten
Theilnahme dringend empfohlen. Das e r stcH e si ist vorräthig i»
allen Buchhandlungen, wo auch die prächtigen O e l f a r b e n>

o r u ck - Präm i en eingesehen werden können.

Abonnements besorgt
jede Buchhandlung und Postanstalt des

In- und Auslandes. 44«

haben:
Bei B. Schwendimann, Buchdrucker in Solothurn, ist erschienen und zu

St. Hlrsen-Aalender
ans das Schaltjahr 1876.

Herausgegeben vom Verein zur Verbreitung guter Bücher.
Preis per Exemplar 25 Cents., per Dutzend Fr. 2. 46.

Druck und Erpedition von B. Schwendimann in Solothurn.


	

